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Modernisierung oder Liquidation der 
Tarifautonomie? 

Die Legitimationseinbußen des FlächentariJvertrages waren in den letzten 
Jahren Thema vielfältiger Tagungen z um Kollektiven Arbeitsrecht. Zur Erklä­
rung der Legitimationsprobleme werden Phänomene wie die Globalisierung, 
Europäisierung, Differenzierung auf Seiten der Arbeitgeber und Arbeitneh­
mer sowie auf Branchen- und Betriebsebene angeführt . Der Autor stellt fest, 
daß die Refonn des Fl.ächentarifvertrages eingeleitet ist und das Ergebnis die­
ses Innovationsprozesses davon abhängt, ill welcher Weise die Tarifparteien 
Kompromisse schließen werden. Auf jeden FaUsei davon auszugehen, daß die 
Tarifpolitik betriebsnäher wird. 

Die Red. 

1. Tarifautonomie in der Kritik 

I. Die Fachdebatte 

Die Frage um Stellenwert und Zukunft der gewachsenen Tarifstrukturen war wohl 
das beherrschende Thema der rechtlichen und rechtspolitischen Kontroversen im 
Arbeitsrecht der vergangenen Jahre. Die Stellungnahmen in der Fachdiskussion sind 
Legion, ausführlich debattierte der 61. Deutsche J uristentag 1996 einen wichtigen 
Ausschnitt der Problematik.' Flankiert und inspiriert wurde die juristische Diskus­
sion durch zahlreiche sozialwissenschaftliche und ökonomische Beiträge.' Die viel­
fach geäußerte grundsätzliche Kritik, aber auch Reformvorschläge, die auf den 
traditionellen Strukturen aufbauen, sind Indizien dafür, daß der Flächentarifvertrag 
in seinem typischen Geltungsbereich, dem regionalen Tarifbezirk, an Steuerungsfä­
higkeit eingebüßt hat. Fast schon resignierend klingt es, wenn die jüngst erschienene 
umfassende Monographie eines erfahrenen Sachkenners mit den Sätzen eingeleitet 
wird : »Für ein Lehrbuch des kollektiven Arbeitsrechts ist die Zeit nicht günstig. Der 
Tarifvertrag steht im Mittelpunkt vielfältiger Kritik, die ihn für Arbeitslosigkeit und 
Gefährdung des Standorts Deutschland (mit)verantwordich macht.«l 
Allerdings hat die Intensität, mit der die wissenschaftliche Auseinandersetzung ge-

I AllS dem J ahr 1996 gIbt einen Überblick über die vielen Facetten dtr Problematik 0110 BrellT/er St.iflllng, 
Hrsg., Krise des FhchcMl::lrifvenragrs. 1996, mit Vonragen von Rl~b/.t und Za('hen und diversen Diskus ­
sionsbcitlOlgen: ferner Verhandlungen des 6,. Deutschen J uriSlen" ges, Bd. 11/ I Sitzungsb<richte, '996, mit 
RefcrJtcn von Reuter und W'endchng-Schroder sowie dem Gutachten B VOll R1Chardl. 

z Sozialwissenschaftlicher Uberblick u. a. 815pmck, Hrsg., Tarifpolitik der Zukunft, '991; okollomisd, aus 
ncolib<raler Sicht: Zehme! Ha"plglltachtell Monopolkomml5SlOll, '993"993, Deutscher Bundestag, 
12 . Wahlperiode, Druck>. 1Z /8 323 vom 22 .7. '994, Rn .. J37 H.; differenzierend dagegen Frallz, Chancen 
und R, siken 10 einer Flexibilisierung des ArboitsredllS aus okonomischer Sicht, ZfA '994, 5.439 H. 
Gamtl&cheg, Kollektives Arbeitsrecht , Ud . I, '997, S. VII; in den folgenden Ausfuhrllngell des Vorworts 
und den Kommenticrungcn 'Wird dil'Sr.: Posi tion dann jedoch ubcrzeugend Widerlegt. 
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4/2 führt wurdc, in jüngster Vergangenheit abgenommen, nachdem die unmittelbare 
Resonanz auf den Juristentag vom September '996 verklungen war' Die Argumente 
scheinen im wesentlichen ausgetauscht. Auch ein rechtspolitischer Druck auf dm 
Gesetzgeber erweist sich in der auslaufenden Legislaturperiode angesichts aLlgemei­
ner Legitimationsprobleme der konservativ-liberalen Mehrheit aktuell offensichtlich 
als wenig erfolgversprechend.' Dies könnte sich bei einem erneuten Regierungsauf­
trag dieser Koalition in den Wahlen vom Herbst 1998 freilich rasch ändern' 

2. Die Praxis einer .kontrollierten DezentraliSIerung« 

Um so stärker hat die Praxis auf den vielfältigen Druck, dem sich die Tarifparteien 
ausgesetzt sahen, bereits reagiert. Genau betrachtet, war der Flächentarifvertrag 
trotz seiner Ausrichtung auf größere räumliche Bereiche und mehrere Branchen 
(Makroorientienmg) niemals so unflexibel, wie in wissenschaftlichen Beiträgen teil­
weise behauptet wurde und wird? Man muß nicht unbedingt auf den Lohnrahmen­
tarifvertrag lIder Metallindustrie von Nordwürttemberg/Nordbaden vom 20.10. 

1973 mit seinen mehr als 30 Öffnungsklauseln für die betriebliche Umsetzung zur 
Gestaltung der Arbcitsbedingungen verweisen'; auch in den .klassischen Feldern« 
der Tarifpolitik von Lohn und Arbeitszeit hat es immer die Wechselwirkung (Dia­
lektik) einer Fcstlegung allgemeiner Grundsätze auf tariflicher Ebene und Konkreti­
sierung durch die Betriebsparteien gegeben. Dies gilt etwa für Wahlmöglichkeiten 

tariflich aufgezählter Entlohnungsgn,ndsätze (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG), die Ar­
beitszeitverteilung, u. a. die Zulässigkeit von Samstags- odcr Wochenendarbeil (§ 87 
Abs. 1 Nr. 2 BetrVG), oder auch die betriebliche Fixierung der Modalitäten von 
Überstunden oder Kurzarbeit im Rahmen tariflicher Vorgaben (§ 87 Abs. I Nr. 3 
BetrVG). 
Eine neue Qualität haben diese Öffnungen für betriebliche Optionen dadurch erhal­
ten, daß erstmaJjg mit dem sog. Leber-Kompromiß einer wöchentlichen Arbeitszeit­

vcrkürzung unter die 40-Stunden-Woche (38,5 Stunden) plus Flexibilisierungskom­
ponente die Arbeitszcitdauer durch die Betriebsparteien in differenzicrtcr Weise 
festgelegt werden konnte9 -, eine Tendenz, die Anfang der 90er Jahre fortgesetzt und 
vertieft wurde. Zudem habcn zeitlich nachfolgende tarifliche Vereinbarungen nach 
unterschiedlich präzisen Mindest- oder Rahmenfestlegungen auch die Lohnhöhe dcr 
Kompetenz der Betriebsparteien zugewiesen. Lediglich beispielhaft sei auf Öffnun­

gen für Arbeitszcirverkürzungen mit proportionaler Entgeltkürzung und begrenzter 
Beschäftigungssicherung in Flächcntarifverträgen nach dem »Modell des Firmenta­
rifvertrags bei VW. hingewiesen, ferner auf Not fa 11- oder HärtefaUklauseln vor allem 
in den ostdeutschen Taritbcreichen und jüngst die Öffnungen für Entgeltbandbrei­
ten oder -korridore bis zu 10%, die ab I. I. 1998 in dcr chemischen Industrie in Kraft 

4 Berichte 'Z. B. In Buschmalln. ArbuR 1996, S. 4J9 H. ; Engcfman.'1, NZA 1996, S. ] J 19; I'cLersl'(JHl smg, RdA 
1996, 5.)76ff.; Mari"," SChmU/I . )Z 1997, S. I)) fL; Udkc. AuA '996, S. )65 f.; sow,e N)W '996. 
s. '987 ff. 

5 Die Bundesregierung hat eint· Sdnv3chung des T .. nfvorrang,cs und der '!';uifwlrkung dilrch Gc.sctZC'_sandl'~ 
rllng eindeullg und UhCfz.cugend ;'\bgdehnt: Sullungnahmr der BII11dcSYI'8,enm8 zum Zl'hnten Hauptgut­
achten der Monopolkommission: BR·Drucks. ))011 99 5-

6 Zu cnt~prt=chendt'n Vorst.:hl:igen: LoU/ueh, TariroHnung bei Unterne.hmens- und Arbcitsphm.gcfJ.hrdung, 
NJW 1997, S. 90S . 911; dies wurde sehr wnhncheinlich einen Vrrfassungskonfllkl prOVOZlcren , jungst 
ZadJl!Yt, Btlri<:bsvf.;rc:il1b.lrung St:lll Tari fvcnrag? ArbuR 1997. S. [I, Il. 

7 Z. B. Rlitb tJ N, ... Bundc:sc:mhcitSl,m(vertr:lg., m: Die offene Arbensgcsellschafl, 1985. S. 36. 
6: Kf!mpcTlIZitchcrl, TVG ", Autl 19971 § I , Rn, lH ff,; § '1' Rn. ~36. 
9 Mit Vorbch~hcn g!,'!bdligt \'on BAG 18. 8.1987. AP Nr. 1J 7. U § n I3t:trVG 1972. 
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treten sollen; schließlich zählen hierzu abgesenkte Einsteigenarife für Problemgrup­
pen des A.rbeitsmarktes wie in der chemischen und Papierindustrie, die den Paneien 
des IndividualarbeilSvertrages überlassen werden oder an d.ie Zustimmung des Be­

triebsrats geknüpft sind. Diese Aufzählung, die sich um ei n vielfaches verlängern 
üeße'°, zeigt, daß es in bezug auf die Tarifinhalte kaum noch Grenzen, jedenfalls 

keine Tabus einer Öffnung zugunsten der Berriebs- oder auch der Arbeitsvertrags­
parteien gibt. Obwohl die tariflichen Vorgaben unterschiedlich präzise sind und 
teilweise sogat Anlaß zu rechtlichen Bedenken geben", wird man insoweit von einer 

Form "kontrollierter Dezentralisierung « oder auch "kontrollierter Kompetenzverla­
gerung« von der tariflichen auf die rangniedrigeren arbeitsrechtlichen Ebenen, vor 
allem auf das betriebliche Niveau sprechen können. Entscheidend erscheint, daß die 
Initiative für betriebliche Abweichungen oder Alternativen von den Tarifparteien 

selbst ausgeht und diese die Eckpunkte oder den Rahmen sowie die Geltungsdauer 

der Vereinbarung selbst icstlegen. 

J. Die Praxis einer "wilden Dezentralisierung« 

Parallel hierzu hat sich in jüngerer Zeit eine Verschiebung tariflicher Kompetenzen 
auf di e betriebliche oder auch die einzel vertragliche Ebene entwickelt, die gegen 

traditionelle Auslegungsgrundsätze, vor allem den Tarifvorrang des § 77 Abs.) Betr­
VG gegenüber Betriebsvereinbarungen, verstößt. Sie wird vOn der Rechtsprechung 
ganz überwiegend nicht anerkannt" und soll deshalb als eine Tendenz "wilder De­
zentralisieTlmg" bezeichnet werden . Diese Spielart einer illegalen oder in der Grau­
zo ne zwischen rechtmäßig und rechtswidrig angesiedelten Dezentra.lisierung ist in 
ihrer quantitativen Dimension bislang kaum evaluiert", vermutlich - jedenfalls re­
präsentativ - auch überhaupt nicht zu erfassen. Einige Fälle tarifwidriger Betriebs­
vereinbarungen erlangten über juristische Fachkreise hinaus eine hohe Publizität wie 
der des nordhessischen HeizungshersteJlers Viessmann ." Dies setzt aber voraus, daß 

gegen die entsprechende betriebliche Initiative en tweder der Rechtsweg beschritten 
wird, wie im Fall Viessmann, oder aber die Gewerksch,ft sich durch betriebspoliti­

sche Aktionen zur Wehr setzt, wie z. B. die Gewerkschaft Nahrung, Genuß, 
Gaststätten (NGG) im Konflikt mit dem Schokoladenhersteller Ludwig." Beides 
wird aber nur ausnahmsweise geschehen. Deshalb dürfte die Bewertung eines juri­

stischen Fachbeitrags bereits des Jahres '994 der Wirklichkeit sehr n,he kommen, 
wonach die ingeniöse Nichtanwendung von Recht für den in fachkreisen allseits 

10 N euestens umfassend zur Praxis von Öffnungsklaus('ln: ßlSpmck, Dcrt':gull\~rung, Differenz.ierung, De~ 
zentralisicrung des F la., hentarifvenragcs, WS} M,lt, 9/ ,1)9. S. 551 H.; Rosdzlchu. Bcscha{l jgungso n cn. 
tlerte Tarifpolitik. WSI Mm. 1997. S. 459 H. 

11 Vgl. Zacbert • .. Mit dein Chcl1licrariIvcnrag is[ das Endl' der juristischen J;;1htl~ nSl.ange crrcil.:h t" , In : 

H.lndclsblact 20.121.6.1997. 
1':' Dazu nachfolgend unter 11. 1. dieses ßi:ltrags. 
J) • :lch einer Um fuge klei.ner und mittelstandl!>chcr Unll'rnchmen sollen uber 40% der Betriebe l.rOI.'l. 

T:mfbmdung eigene Vereinbarungen 11m dem Bctnebsr:n bzw. Mitarbeitern gctroffC'n haben: .. Einmcg 111 

die 4o-Stundl'n-Woche_ . Impulsl' 1996, S. 8 H.; eme :lhere I'llIp lfischc Untc::rsuchu ng: K'Wll,IBuu .. 
nerlSc/Hwk, ZU 5:land(·kommt!'n und Analyse von ßelrlcbsverelßbarUfls cn .. . ) Fo rschllngsbcrichl ßMA 
107, Humanisi~rung des Arbcuslebens, Bd. I, 1 198}, vor :Illern S. })6 H.) kommt z.u d.rrerenl.iencil 
Erge bnissen. 

'4 ArbG Marburg 7· S. 1996, ArbuR 1~96, .. 61 = AiB 1997. S. ~9 m. Anm. Uuurbmmnghofenj dazu ebt' n­
fall .~ nru.:hfolgtOnd unter Ir. 2; andlort:, n icht g.lnz. so spektakulare Falle schi ldert z..ll. Adomt ll, Rtgdung 
von ArI){~ It.s bedUlgungt [1 und okonomisdll' NOIWC ß(i!gktiH."n, 1996. S. 57 Ho; er steht diesen Emwlcklurl­
gen g'runckltzlich positi ,' gegenuber. 

'5 .. Streit mit der NG G spill.1 s ich zu" in : Handdsbl:ltl vom ,. , . 1996. 

41} 
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bekannten und damit offenkundigen Sachverhalt gelte, daß mittelsrändische Unter­
nehmen vielfach die Tarifsperre des § 77 Abs. 3 Satz I BetrVG nicht beachten. Neben 
schlichter Rechtsunkenntnis spiele bewußte Ignoranz eine Rolle.'6 
Noch stärker dem Licht der Öffentlichkeit entzogen sind die Fälle, in denen einzel­
vertraglich vom Tarifvertrag abgewichen wird. Dies ist rechtlich nur zulässig, wenn 
die einzelvertraglichen Änderungen günstiger als der Tarifvertrag sind (§ 4 Abs.3 
TVG). Nachdem VOn einigen Vertretern der Rechtslehre entgegen der traditionellen 

Auslegung die Auffassung vertreten wird, im Rahmen eines globalen Günstigkeits­
vergleichs könnten auch unterschiedliche Inhalte wie Arbeitszeit und Lohn oder 
Arbeitszeit und Beschäftigungssicherung miteinander verglichen werden mit der 
Folge, z. B. eine einzelvertraglich längere Arbeitszeit verbunden mit mehr Lohn oder 
einer Beschäftigungssicherung sei günstiger als die tarifliche 35- oder 37-Stunden­
Woche", scheinen auch insoweit in der Praxis die Dämme der normativen Mindest­
garantie des Tarifvertrages teilweise wegzubrechen. So wird von Fachseminaren für 
Personalpolitik berichtet, die Hinweise für derartige Praktiken vermitteln." In der 
etablierten Tagespresse finden sich Berichte, die an Phantasie und Mut der Unter­
nehmen appellieren, das Tarifrecht im Sinne einer vernünftig verstandenen Günstig­
keit zu deuten; das Risiko, als Rechtsbrecher geahndet zu werden, sollte nicht zu 
hoch eingeschätzt werden.'9 Auch hier dürften wiederum Gerichtsverfahren, die zu 

Urteilen führen '°, nur die Spitze des Eisbergs der betrieblichen Realität dokumen­
tieren. 

Zusammenfassend läßt sich deshalb festhalten : Auch wenn die empirische Basis sehr 
unzulänglich ist, gibt es doch genügend Anhaltspunkte dafür, daß neben der Variante 
»kontrollierter Dezentralisierung. dureh Öffnungen im Tarifvertrag solche einer 
»wilden Dezentralisierung« infolge der »ingeniösen Nichtanwendung von Recht« in 
der Praxis eine nicht unerhebliche Rolle spielen." 

11. Reaktion der Rechtsordnung - der rechtliche Rahmen 

1. Die Hauptlinien der Kontroverse 

Wie bereits angedeutet, hat die Tarifpolitik in jüngerer Zeit - vor allem seit Abschluß 

des sog .• Leber-Kompromisses" zum Einstieg in die 35-Stunden-Woche im Jahre 
'994 - ein außerordentlich starkes Interesse des Arbeitsrechts auf sich gezogen. Sie 
ist sehr viel nachhaltiger rechtlich geprägt, »verrechrlicht«, als in den erSten drei 
Jahrzehnten der Bundesrepublik mit allen damit verbundenen Ambivalenzen. Faßt 
man die auffallendste Tendenz der neuen Entwicklungen unter dem Gesichtspunkt 
einer Dezentralisierung", d. h. Kompetenzverlagerung von der tariflichen auf die 
rangniedrigeren arbeitsvertraglichen Ebenen zusammen, so stellt sich zunächst das 
Rechtsproblem einer Bestimmung des Verhältnisses von Tarifvertrag und Betriebs­
vereinbarung. Hier geht es vor allem um die Frage, ob in stärkerem Maße als bisher 

oder sogar grundsätzlich VOn dem Tarifvorrang, vor allem des § 77 Abs. 3 BetrVG, 

16 Lmnenkoh!, Lcan Law - die )!oingeni osc ~ N ichtanwendung ... on Arbeitsrecht, BB 1994. S. 2°77,2.078. 
17 Zur rcclulichcn Einschiu.zung n:tchfolgcnd unter 11. 3 dieses BCltrags. 

,8 Krellder, TarifsYli tcm am SCh(,ldt:wq~, KritV 1994, S,280, 3°2. . 
19 (FAZ) 7· 1.1994, mitgeteilt In ArbuR 1994, S, 6). 
20 Nt::ucstcns LA(; Baden-W/iinrcmberg) 28.5.1996, AiB [997, 12.7 m. Anm. Unterlnnnmgho!eTl; LAG 

Bahn, ArbuR 1997,87. 
2.1 Zu Forml'Ll der ~idH-anwcndung des T-ari.fvutr.1gcs durch "Abstinenz ... nachfolgend unter Ir, 4. 
2.2 Aspekte der Dercgulicrung und Differenzierung smd hier mil eingeschlossen, dazu B,spmck (Fn. 10). 
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abgewichen werden kann. Es folgt die Abgrenzung der Wirkung des Tarifvertrages 
zum individuellen. Arbeitsvertrag: Die Tragfähigkeit der Ansichten. die das Günstig­
keitsprinzip des § 4 Abs. 3 TVG neu definieren und Abweichungen vom Tarifvertrag 

zugunsten des Arbeitsvertrages in weitem Umfang zulassen. sollen einer kritischen 
Prüfung unterzogen werden. Letalich wird die Frage behandelt. inwieweit die Tarif­
bin.dung durch Verbandsaustritt oder Kündigung des Tarifvertrages vermieden wer­
den kann. Die Darstellung ist .. exemplarisch«. d . h. Ausgangs- und Mittelpunkt si nd 
jeweils einschlägige Entscheidungen der Instanzgerichte oder des Bundesarbeitsge­
richts aus jüngerer Zeit. die dann in die allgemeine Debatte eingeordnet werden.') 

2. Das Verhältnis des Tarifvertrages zur Betriebsvereinbarung: Der 
Viessmann-Fall 

Vor allem zwei Bestimmungen. § 77 Abs. 3 und § 87 Abs. 1 BetrVG. definieren die 
Grenzlinien und Überschneidungen von Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung. § 77 
Abs.3 BetrVG sperrt Betriebsvereinbarungen schon. wenn Arbeitsenrgelte und son­
stige Arbeitsbedingungen durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise gere­
gelt werden. Das gilt allerdings nicht. wenn der Tarifvertrag den Abschluß 
ergänzender Betriebsvereinbarungen ausdrücklich zuläßt. § 87 Abs. 1 BetrVG hin­

dert den Abschluß von Betriebsvereinbarungen in denjenigen Bereichen. in denen 
der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht hat. nur oder erst. wenn eine tarifliche 
Regelung tatsächlich besteht. 
Interpretiert man den Tarifvorrang des § 77 Abs. 3 BetrVG weit. so bleibt für die 

Betriebsvereinbarung nicht mehr viel Raum. denn im allgemeinen wird eine Angele­
genheit üblicherweise durch Tarifvertrag geregelt sein. Ordnet man dagegen viel dem 
schwächeren Tarifvorbehalt des § 87 Abs. [ BetrVG zu. so haben Arbeitgeber und 
Betriebsräte gröt1ere Freiheiten zum Ausschöpfen der Spielräume auf betrieblicher 
Ebene. denn häufig werden tarifliche Inhalte nicht konkret und abschliet1end auf der 
Ebene des Flächentarifvertrages geregelt sein!' Das Bundesarbeitsgericht hat sich 
seit dem Jahre 1987 für die zweite Alternative entschieden." In aUen Fragen der 
Arbeitszeitverteilung und bei den Aspekten der Lohnverteilung im Zusammenhang 

mit dem Gerechtigkeitsgedanken haben die Betriebsparteien deshalb in der Regel 
große Spielräume. den Tarifvertrag betrieblich anzupassen und auch zu modifizieren. 

Hier gibt es Mitbestimmungsrechte nach § 87 Abs. 1 Nr.2 und § 87 Abs. 1 Nr. \0 

BetrVG. und die schwächere Sperre des § 87 Abs. I BetrVG lät1t Raum für weitge­
hende betriebliche Initiativen. Diese Auslegung des Betriebsverfassungsgesetzes von 
1972 hat im Ergebnis bereits erheblich zur »Emanzipation der Betriebsräte« gegen­
über dem Tarifvertrag beigetragen.'-

2) Fur einen system:ltischcn Überblick muß auf einschlagigc Beitrage verwiesen werden; Gesamtdarstellun­
~cn mit grundS3tzlichcrcm Zuschnitt nur aus den Jahn:n 1996/ 97: Hel1lu, Gibt es ('ine Altl'rnatjve z.ur 
T3rifaulonomie? üB 1996, S. 729 ff. , Hromadka. Rdormbcdarf im Tarifrecht?, FS hir Olfried Wlotzke., 
Hrsg. Anzinger/Wank, S. JJJ ff.;Junkt:r. D er fbchentuafvertrag im Sp3nnungs\'C'rh~ltllis von TanfautO ~ 

nomic. und betrieblicher Regelung, ZfA 1996, S. }8) H.; Rteblf.', Krise des Flachemarirvert.rages?, RdA 
1996, S. J 51 fr.; Walk~r. Moglichkeiten und Grenzen einer nex.ib len Gestaltung von Arbeitsbedingungen, 
ZfA 1996, S.}5J H.; W.mk, Empfiehlt es sich. die Rcgc.lungsbdugnis sc der Tarifpartcien im Verhalmis zu 
den Betriebsparlcicn ntu zu ordnen?, NJW 1996, S. lJ7) ff.; Wendeling-Sc};rödcr, Die Zukunftsfahigkeit 
des Tarifvorrangs, WSI-Min. J997. S.90ff.; ZMherl, Krise des Fläehcnt:trifvertragcs?, RdA 1996, 
5.140ff. 

14 So die Anforderungl!n Sl.!It BAG 17.12.1985, AP Nr. ~ zu § 87 BClrVG 1971 Tari.fvorr"J ng. 
15 ßAG 14 , 2. 1987, Ar i':r.1.J zu § 77 BctrVG LohngeStlltung. 
16 Näher daz.u Za.chert, Betr~l!h\"ere;nbarung stan Tarifvertrag?, ArbuR 1997. S. 11 H. 
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Unterschiedlich iSt es allerdings bei den Themen Lohnhähe und Arbeitszei tdauer, da 
der Betriebsrat nach dem Katalog des § 87 Abs. I BetrVG hier grundsätzlich nicht 
mitbestimmen kann. Dc.shalb gilt in diesen Fällen die härtere Sperre des § 77 Abs. 3 
BetrVG schon dann, wenn Tarifverträge eine Frage ., üblicherweise« regeln. Dies war 
z. B. das Problem im Falle des Heizungshe rs tcllers Viessmann und in zahlreichen 
anderen, ähnlich gelagerten Konflikten. 
Viessmann, dessen Unternehmen Mitglied im Arbeitgeberverband der hessischen 
Metallindustrie ist, hatte mit der \'lehrheit seiner 3700 Beschäftigten drei Stunden 
unbezahJte Mehrarbeit vereinbart und im Gegenzug betriebsbedingte Kündigungen 
für drei Jahre ausgeschlossen. Dazu schloß er mit dem Betriebsrat eine informelle 
Betriebsabsprache ab, die eine Entscheidung vom positiven Votum der Belegschaft 
abhängig machte. Etwa 5 % bis 10% der Arbeitnehmer sind Mitglieder der [G­
Metall. Die Betriebsratsentscheidung kam mit den [4 Stimmen der unorganisierten 
Betriebsratsmitglieder gegen die 9 Stimmen der Betriebsräte zustande, die in der 

IG-Metall organisiert sind. Hintergrund war die Ankündigung der Geschäftsleitung, 
eine neue Gastherme ansonsten nicht in den deutschen Werken, sondern in Tsche­

chien produzieren zu lassen. 
Das Arbeitsgericht ivfarburg" sah in dem Vorgehen von Geschäftsleitung und Be­
triebsratsmehrheit einen Verstoß gegen die Fürsorge- und Überwachungspflicht des 

Betriebsrates nach §§ 75 und So BetrVG. Der Betriebsrat habe in zweifacher Weise 
seine Kompetenzen überschritten: Zum einen setze er durch seine M.itwi.rkung die 
betroffenen Arbeitnehmer in rechtlich unzul ässiger Weise in einen Entscheidungs­
zwang, der sie sowohl in wirtschaftlicher a.ls auch in rechtlicher Hinsicht überfor­

dere. Zum anderen sei sein Vorgehen bezüglich der organisierten Arbeitnehmer eine 
gravierende Verletzung der durch Art. 9 Abs.3 GG geschützten Tarifhoheit und 
Tarifautonomie sowie der durch § 4 Abs. I und Abs. 4 TVG geschützten Unabding­
barkeit der Tarifverträge. Für die aktuelle Debatte um den Stellenwert der Tarifauto­

nomie besonders wichtig .ist die Zurückweisung der in der Rechtslehre zum Teil 
vertretenen Ansicht, mit Hilfe eines verfassungsrechtlich überhöhten Günstigkeits­

prinzips, zum Teil kombiniert mit dem Subsidiaritätsgrundsalz" das gesetzlich klar 
geregelte Rangverhältnis des § 77 Ab,. 3 BetrVG zugunsten des Vorrangs der Be­
triebsvereinbarung umzukehren .. " 

Trotz dieser eindeutigen Bewertung hat die IG-Metall die Klage im Endeffekt verlo­
ren. Die Amtsenthebungsklage gegen den Betriebsrat nach § 23 Abs. I BetrVG 
scheiterte daran, daß ein .. grobes« Verschulden des Betriebsrates verneint wurde. Die 

Unterlassungsklage wurde abgewiesen, weil die Betriebsparteien keine reguläre Be­
triebsvereinbarung abgeschlossen hatten, sondern eine informelle mündliche, soge­
nannte .. Regelungsabrede«, einen betriebsverfassungsrechtlichen Zwitter. Das 
scheint wenig konsequent und dokumentiert das oft und 2.U Recht kritisierte Rechts­
schutzdilemma, dem di e Gewerkschaften in einem solchen Konflikt ausgesetzt sind. 
Die Reichweite dcs materiellen Schutzes der Tarifautonomie und die prozeßrechtli­
ehen Durchsctzungsmöglichkeiten müßten korrespondieren.)O 

27 ArbG Afdrb:trg 7.8.1996 (Fn. 14); wob I IIn wesendichen zustimmend Kort. Arb(>lt s7.CI{V\~ rI3ngerndes 

,. Bundnl s fur Arb("il~ 7.wlschcn Arbeitgeber und Belricbsrar - VerslOll gegen di(,' TJ.ribuwlloIllIC? NJW 
'997. S. 1476 ff.; kritisch Burhner, ßctrtrbsratt: auf schwierigem Tc!'r;l;n - Die Vicssmann-Emschcidun ­
gen des Arbeitsgerichts Marburg. NZA 1996, S. I j 04 rr. 

28 Be.~onders prononclHt Clmu/I/1J!LambrlcJ" Vorrang der Bt~ ( richs- vor der T3nfauloclOmic kraft des Sub­
sitliaritat.spnnzlps?, NZA 1996, S.)46 H.: EhmanrllScbmuit, BClriebsvereinbl.rungcn und TJrifvenragc, 
NZA 1995. S. '993 ff.; zum ~ Sub s idLanl;'1t,Sprlnzlp ,,: grundlcj:;t'nd; Kt:mpen. Subsidl:lnt.lISpnn7.ip, euro­
p:tischcs Gcmcmsch;U"l srecht unJ Tanfautonomie, KritV 1994. S. I; f. 

29 Zur Diskussion : KempcTl/lAchert TVG, Grund!. Rn. 170; § 4, Rn. IlS· 
JO Daublcr. Tar,(vertragsrc:"chL, Rn . 1 ;84 H.; Garn i/Ische!;. Kollektiv e:: ArbcJtm'::~·~Il. S. 6Jl f-f.; Kemp~nIZIl. 

eher! , TVG § 4 Rn. 102 ff.; V.1,~dmltmn/Stmnpf, TVG, 5. Auf!. 1997. § r Rn. 356. 
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Die Selbstreform des Tarifvertrages, die durch Öffnungen für unterschiedliche In­

halte und mit unterschiedlichen Rahmen- sowie prozeduralen Vorgaben im Tarifver­
trag nach § 77 Abs.3 Satz 2 BetrVG die Spiel räume der Betriebsräte erheblich 

erweitert hat, wirft ihrerseits rechtliche Probleme auf. Öffnungen, welche selbst 

keine substantiellen Vorgaben machen, könnten gegen den aus Art. 9 Abs.3 GG 
folgenden Grundsatz verstoßen, daß die Tarifparteien selbst die Tarifautonomie ih­

rerseits nicht aus der Hand geben dürfen" Beispielsweise sind Tarifnormen, die ihre 

Normqualität erst durch die Ausübung einer Option (der Betriebsparteien) erhalten, 

kein nach geltendem Recht zulässiger TarifinhaltY 

J . Das Verhältnis des Tarifvertrages zum Arbeitsvertrag: der IBM-Fall 

Von ähnlicher Brisanz wie das Verhältnis des Tarifvertrages zur Betriebsvereinbarung 
ist die Relation des Tarifvertrages zum individuellen Arbeitsvertrag. Grundlage ist 

hier § 4 Abs. 3 TVG, wonach der Arbeitgeber den Tari:fvertrag durch den Arbeits­

vertrag nicht verschlechtern darf. Abweichende Abmachungen sind jedoch zulässig, 

soweit sie Änderungen zugunsten des Arbeitnehmers enthalten (sogenanntes Gün­
stigkeitsprinzip). Bis Mitte der 80er Jahre bestand im wesentlichen Übereinstim­

mung darüber, daß man nur solche Bestimmungen miteinander vergleichen kann, die 
in einem engen Sachzusammenhang stehen. Z. B. soHte es möglich sein - und ist auch 

Praxis -, tarifliche Mehrarbeitsvergütung durch eine Lohnpauschale im Arbeitsver­

trag abzugelten. Dann erschienen jedoch juristische Fachbeiträge, wonach das 
Günstigkeitsprinzip weiter geöffnet wurde; so sollte etwa eine arbeitsvertragliche 

Vereinbarung über längere als die tarifliche Arbeitszeit gegen mehr Lohn günstiger 
sein als z. B. die 37- oder 35 -Stunden-Woche.)) 

Im Jahre I988 i 89 kam es in dieser Frage zu einem arbeitsgerichtlichen Konflikt. Ein 

hochqualifizierter Arbeitnehmer in der Computerbranche (IBM) klagte, weil er mit 
einer Einkommenserhöhung über tooO DM brutto monatlich gegen eine längere als 

d;e tarifliche Arbeitszeit, nämlich von 40 Stunden statt 38,5 Stunden, nicht einver­
standen war. Das LAG Baden-Württemberg hielt die Fahne der tradicioncllen 

Auslegung hoch und gab der Klage mit folgender Begründung statt;.!: Zwischen 

Entgeltansprüchen und Arbeitszeitregelungen fehle ein objektiver Sachzusammen­
hang. Deshalb könne das Günstigkeitsprinzip nicht zugrunde gelegt werden. Bei der 

Wertschätzung des Freizeitanspruchs und des Entgelranspruchs sei von einem ver­

ständigen Arbeitnehmer bei Berücksichtigung der in der Metallindustrie verbreiteten 
Verkehrsanschauung auszugehen. In der gegenwärtigen Phase der Arbeitszeitver­

kürzung habe eine verlängerte Frei:teit aus den verschiedensten Gründen für die 
Arbeitnehmer einen anderen, in der Regel höheren Stellenwert, als ein korrespon ­

dierender Geldanspruch ... Ferner sei gerade in der Metallindustrie auch bei den 
einzelnen Arbeitnehmern das Bestreben vorhanden, durch Arbeitszeitverkürzung 

neue Arbeitsplätze zu schaffen und auf einen höheren Verdienst zu verzichten. Dies 
führe dazu, daß Arbeitszeit und Mehrverdienst nicht miteinander verglichen werden 

}I ßAG 10. 11. 1982 , AP NT. 8 zu § 1 TVG; zur Pnms:icrung Zachert, RdA 1996 , S. 1.10, l.p f. ; Ktmpenl Za­
wal , TVG, Grund!. Rn . 2.66 , § ", Rn . l}6. 

J2 KlUn~y. Öffnung des Flal'henl3r1fvt'ffrags, FS fur Cunter Schaub, Hrsg. Ascheid/ FricdrichlSchlachtcr. 
demn3chst. 

H Paradignu.llsc:hJOOSl. Tanniche Gr~'n z\' 11 der V('rkunr.\1I\~ der Wochenarbelt. .. ,..l'II , ZfA 198"" S. InU. 
J4 LAG Ilf,.dt'i-Wurut mbcrg '4 . 6. 19~9. DB '9 S'J. lCli!; '\ 0 auch ganz. uherwicgend die ntut'stcn Ents..:h(:i­

dungen: LAG Baden~\'f/urltemberg , 1X. ~. 1996, AiB "97, 121 m. Anm. Unterhmnmgbufen; LAG BeT/m, 
26.9. 1996, ArbuR '997, S. 87· 
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könnten. Würde man dies tun, so wäre ein vom Gericht gefundenes Ergebnis rein 

spekulativ. - Dieses Urteil ist nicht rechtskräftig geworden. Der Arbeitgeber legte 
beim Bundesarbeitsgericht Revision ein. Nachdem das BUrldesarbeitsgericht signali­
sierte, daß das Urteil des LAG Baden-Württemberg wohl aufgehoben werden würde, 
zog der Arbeitnehmer nach Absprache mit der IG-Metall seine Klage zurück. Das 

war Anfang der 90er Jahre. 
Inzwischen läßt sich verallgemeinernd feststellen: Es gibt keine Position mehr, die 

zum Günstigkeitsprinzip nicht vertreten wird. Das Günstigkeirsprinzip hat sich zu 
einer Art Büchse der Pandora entwickelt. l ' Umstritten ist erstens die Frage, was den 
inhaltlichen Vergleichsmaßstab der Günstigkeitsabwägung darstellt. Soll der Ver­
gleichsmaßstab ein enger sein, wie vom LAG Baden-Württemberg befürwortet, oder 
können im Rahmen eines Globalvergleiches auch unterschiedliche Inhalte miteinan­
der in Beziehung gesetzt werden? Ist dann z. B. mehr Lohn und längere Arbeitszeit 

günstiger als weniger Lohn und kürzere Arbeitszeit oder umgekehrt? Sind sichere 
Arbeitsplätze besser als eine tarifliche Bezahlung? Kann man also eine untertarifliche 
Bezahlung damit rechtfertigen, daß der Arbeitgeber in einem Arbeitsvertrag sichere 
Arbeitsplätze verspricht?)' Der zweite umstrittene Themenkomplex berührt den 

Aspekt, wer den Maßstab vorgeben und auf wessen Interessen es beim Günstigkeits­
vergleich vorrangig ankommen soll. Ist es der betroffene Arbeitnehmer, oder muß 
der im Tarifvertrag zum Ausdruck kommende Wille der Koalitionen zumindest auch 
mitberücksichtigt werden? Je nachdem, welche Auslegungsmethode man verwendet, 
ist das Ergebnis völlig unterschiedlich. Vor kurzem erschien ein Aufsatz mit der 
bezeichnenden Überschrift: »Der bunte Korb der GÜnstigkeit«.l' 

Fragt man nach den Gründen für die Aufwertung des Günstigkeitsprinzips gerade 
Mitte der 80er Jahre, so fällt zunächst auf, daß eine Auslegung, die individuellen 

Regelungen Priorität vor den tariflichen einräumt, zumindest eine teilweise Korrek­
tur des mühsam zustande gekommenen Formelkompromisses in der Frage der 
wöchentlichen Arbeitszeitverkürzung ermöglichen würde. Damit wäre den StrÖ­
mungen Rechnung getragen, die ihre Interessen in der tariflichen Vereinbarung zu 
Wochenarbeitszeitverkürzungen nicht oder nur ungenügend wiederfinden. Darüber 

hinaus - und das macht die Debatte schwierig und zugleich spannend - spricht eine 
Anzahl von Indikatoren dafür, daß aufgrund einer Gemengelage von objektiven und 
subjektiven Faktoren die Wünsche und die Bedürfnisse der Bevölkerung allgemein 
und damit die der abhängig Beschäftigten im besonderen vielfältiger geworden 
sind.J' Nicht jeder Arbeitnehmer hat einen so gefestigten gewerkschaftlichen Stand­

punkt wie der Computerspezialist bei IBM, der eine Arbeitszeit \'On 40 Stunden statt 
38,5 plus 1000 DM zusätzliche Vergütung nicht akzeptierte und sogar gegen seinen 

Arbeitgeber klagte. Wenn das richtig ist, dann hat dies auch Auswirkungen auf die 
Einschätzung tariflicher Regelungen durch die Betroffenen, d. h. die Tarifpolitik 
wird stärker noch als in der Vergangenheit einer differenzierteren Arbeitswelt Rech­

nung tragen müssen, wenn sie akzeptiert werden soll. 
Der zukünftige Stellenwert des Günstigkeitsprinzips als eines rechtlichen Scharniers 
zur Ausbalancierung individueller und kollektiver Interessen ist aus meiner Sicht 
offen. Nach wie vor gibt es in der rechtlichen und rechtspolitischen Debatte Tenden-

.H Zu Einzelheilen wird ;tuf die KommcnlarlilerJ.LUr verwiesen: Daubh'r, Tarifvcrtr.il.gsrechl, Rn. 188 H.; 
Gaml/lsdu.'g, Kollckuvt' s Arheilsre\:hc, S. 355 H.; Kempen/Zacbcrl, TVG, § 4. Rn. 160, besonder:) 
Rn. 185 H., Lou!J schlRleble, TVG, [992, § 4 Rn. 187ff.; ncut!stcr Fachbcltrag: Daubler, Abschaffung der 
TarifautOnomie mit Hilfe dc.s Gun~tigkeitsprinzips?, ArbuR [996, S. 347 H. 

)6 Siehe neuestens Hann.u, Perspektive des Arbeitsrechts, In: PS rur Kar! Kehrmann, Hrsg. Engclen~ 

KefcrlSchoJcn/ZJ.chert, 1997. S. 2),24 ff. 
37 Kmus, ... Der bunle Korb der Gunsrigkeit«, NZA [996, S. 294 Fr. 
38 Hierzu unter Hf. 4 dieses Bt'itr;·[gs. 
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zen, die von einem extrem subjektiven Bewertungsmaßstab ausgehend darauf hin­

auslaufen, daß auf individualarbeitsvertraglicher Ebene nach dem Prinzip des 

nanything goes« auch gegen den Tarifvertrag verfahren werden kann. Eine der Am­

bivalenzen, die au f die juristische Auslegung ausstrahlen, liegt darin , daß z. B. die 

Tarifverträge zur Arbeitszeitverkürzung und zur Beschäftigungss icherung (»Modell 

VW«) nur dann greifen, wenn jedenfalls die große Mehrheit der Beschäftigten eines 

Betriebs zur Sicherung der Arbeitsplätze auch einen gewissen Solidarbeitrag er­

bringt. Wiederum unterschiedlich sind die Interessen bei einer allgemeinen Arbeits­

zeitverkürz ung. Eine erfolgreiche Umsetzung wird sowohl den Aspekt der Beschäf­

tigungssicherung als auch berechtigte Rentabi.litätsintercssen und die unterschiedli­

che Bewertung der Arbeitsze it dureb die Betroffenen in die Überlegungen 

miteinbeziehen müssen. Das ist ein schmaler Grad für die Tarifpolitik, denn die 

Grenzen, wo legitime Bedürfnisse nach Arbeitszeitdifferenzierung in eine Auflö­

su ng und Parzellierung von Arbeitsrechtsstrukturen umschlagen, si nd nicht leicht zu 

definieren. 

4. Zur Kontinuität des Tarifvertrages: die Hürden des Verbandsaustritts 
und der Tarifkündigung 

Treten Unternehmen aus dem Verband aus, so handelt es sich rech tlich vor allem um 

die Zuordnung von § 3 Abs. 3 zu § 4 Abs. 5 TVG. Nach § 3 Abs. 3 TVG bleibt die 

Tarifbindung bestehen, b is der Tarifvertrag endet. Gemäß § 4 Abs. 5 TVG wirkt der 

Tarifvertrag nach, bis er durch eine andere Abmachung ersetzt wird. Das Bundesar­
beitsgericht bat in ei ner Entscheidung von 1992 ein Ineinandergreifen beider Vor­

schriften bejaht.'9 Es geht davon aus, daß auch nach Beendigung des Tarifvertrages 

gegenüber dem ausgetretenen Arbeitgeber die abgeschwächte Tarifbindung des § 4 

Abs.5 TVG fortbesteht. Der Gesetzgeber wolle mit dieser Vorschrift erreichen, daß 

die Arbeitsverhältnisse auch nach Beendigung des Tarifvertrages nicht inhaltsleer 

werden oder durch dispositives Gesetzesrecht ergänzt werden müssen, sondern daß 

der Tarifvertrag weiterwirke, bis eine andere kollektiv- oder einzelvertragliche Ab­

rede an sei ne Stelle tritt. Auch nach Beendigung des Tarifvertrages sollen die 

Arbeitsbedingungen für alle Beteiligten durchschaubar sein. Das liege im Interesse 

beider Arbeitsvertragsparteien. 

H ätte das Bundesarbeitsgericht anders entschieden, in dem Sinne, daß der ausgetre­

tene Arbeitgeber nach Beendigung des Tarifvertrages von der Tarifbindung frei wird, 

dann hätte das Gericht selbst einen angemessenen Lohn festsetzen müssen. Ist näm­

Lich die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so muß die übliche Vergütung als 

vereinbart angesehen werden (§ 612 Abs. 2 BGB), und das ist im Zweifel die tarifli­

che . Statt autonom vereinbart, wäre die Lohnhöhe also durch Gericht festgesetztes, 

also mittelbar staatliches Recht zustandegekommen. Ich halte das Urteil bereits des­

halb für zutreffend. 

Allerdings greift diese Rechtsprechung nicht, wenn die Unternehmen - wi e offen­

sichtlich mit zunehmender Tendenz'o - überhaupt nicht m eh r in den Verband 

eintreten. Dagegen ist rarifrechdich kein Kraut gewachsen, und es hilft im Zweifel 

nur der Versuch, einen Firmentarifverc.·ag ggf. durch einen Arbeitskampf durchzu-

39 SAG 18.}. 19921 OB 1992, 1297; kurzlieh be5Utigtdurch RAG, I) . 12. . 1996, OB 1997. 1286 = AiB [997, 
6) m . Anm . Z"du!n . 

40 Hierzu unter UI. 1 dieses Beitrags. 
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420 setzen. Die praktischen Ergebnisse sind nach U ntersuchun gen im Metallbereich 
quantitativ eher als zurückhaltend zu bewerten." 
Nicht nur im Hinblick auf den Verbandsaustrirt, auch bei ei ner außerordentlichen 
Kündigung des Tarifvertrages selbst betOnt die Rechtsprechung den Kontinuitätsas­
pekt eingegangener tariflicher Verpflichtungen. Relevant wurde dies jüngst in dem 
Versuch des ostdet<tschen Bat<gewerbes, die Tarifverträge vom April 1997 mit ihrer 
schrinweisen Lohnerhöhung vorzeitig fristlos zu kündigen" Zu Recht knüpft das 
ArbG Wiesbaden" an die Voraussetzungen einer fristlosen Kündigung des Tarifver­
trages besonders scharfe Voraussetzungen: Der Tarifvertrag habe die Aufgabe, die 
Arbeitsbedingungen für den festgesetzten Zeitraum zu stabilisieren, was etwa in der 

Friedenspflicht während sei ner Laufzeit deutlich werde. Eine fristlose Kündigung 
wegen Veränderung der wirtSchaftlichen Gegebenheiten sei daher nur bei Eintritt 
schwerwiegender, den Tarifparteien bei Abschlug des Tarifvertrages völlig unvorher­

sehbarer Ereignisse zulässig. Diese Rechtsp rechung ersc heint zwischenzeitlich gefe­
stigt." Deshalb kommt allen Vorschlägen , generell" oder im Hinbli ck auf . notlei­
dende Betriebe .. '(; einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Tarifvertrag zu ermöglichen, 

eher ein rechtspolitischer Charakter zu als die Bedeutung vOn Interpretationsvor­
schlägen des geltenden Rechts mit Realisierungschancen. 

IIJ. AußerrechtLiche Faktoren für die Einb,jßen an Steuerung;fähigkeit 
des Flächentarifvertrages 

J. How do we know how it really is? 

Wenn die traditioneUen Tarifstrukwren trotz tenden:t.iell günstiger rech tlicher Rah­
menbedingungen den eingangs dokumentierten Legitimationsve rlusten ausgesetzt 
sind, so stellt sich die Frage nach den tieferliegenden Ursachen. Hier Stößt man auf 
ein Bündel von vOr allem ökonomischen und sozialwissenschaftlichen Erklärungsan­

sätzen, die allerdings oft flicht mehr da rs tellen als plausible Hypothesen. Dies liegt 
nicht ausschl ießlich an empirischen Defiziten. »How do we know how it really is'" 
fragt der Industriesoziologe Ja" Be"rdu:eLl in einer neueren Studie und verweist zu 
Recht darauf, daß di e Schwierigkeit der Erfassu ng der Realität oft nicht nur in der 
unzureichenden Faktenlage besteht , so nd ern mindestens ebenso sehr darin, die wis­
senschaftliche Deutung der vorhandenen Fakten selbst wertend zu erfassen und vor 
diesem Hintergrund ein eigenes überzeugendes Deutungsmuster zu entw ickeln :" 
Damit ist die Komplexität des Theorie-Praxisbezuges angesprochen. Sowohl Fak­
tenlage als auch Fakteninrerpretation lassen häufig keine eindeutigen Schlüsse über 

4 I Schroc dtrlRllpp(!Tt, Austnn aus Arbellgeberverbanden, WSJ Mitt . 1996. S. } 16, } l 6: r 5%. 
42 Zum ahnlic:hc:n Konflikt im Metallbereich deos Jahres 1993: emerseits Budmer. Kündigung der Tanfrcgc­

lungen uber die Enlgchanpassung In der MCl:lllilldllstrlc dc.-r osdlchcn ßundesb.nder, NZA 1993. 
S, 289 rf. ; anderersens ZarheH. Mogb:hkcitt: n der frisdosen Kundlgung von T:m fvt.'fl r:1gell 111 den neuen 
Bu ndes l, ndern. NZA ' 99) , S.",H. 

43 ATbG Wiesbaden, S, 2. 1997, NZA 1997. 4~ I; hierzu WmteriZeka". Außerordendiche Kundigung von 
T3rifl,l'cl"lc3gen. ArbuR 1997. S. 89ff. 

44 Vgl. junSst BAG 18.12. 1996. DB 1997. 7i, = NZA ' 997.78,. 
45 BeJ.lmg/J-iarl."'tUlII, D,t Un:l. umutbarkcit 1.\l s DCJ:;rclI'l..urlS der Bmdung an den Tarifve rt rag, ZfA 1997. 

S. 87 H.; ln:, ffc:nd gegen das dort vt'rw:mdcc .... Un zuOlutbarkcilskrltenum. G",mllscbeg, Kollckti,'cs Ar~ 
bcitsrecht, s. B4. 

46 LU/Wisch, ·llrlfoffnung bei Unternehmens- und ArbeitSplall.gefahrdun g., NJW 1997. $.905 H. 
47 Beardwdl, How do wc know how Il reilli}' IS? An :1.naly.!iu o f the new IOdllSlrl:11 rcl:1tions ion Co ntempo ~ 

r:1ry induslrial rcl:wons. Hrsg. Beardwcll [996, S. [, 9. 
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empirische Richtigkeit zu. Dies gilt um so mehr für die folgenden Ausführungen, als 
sie eher schlagworurtig einige außerrechrliche Faktoren und Trends benennen, weI­
che dazu beigetragen haben können, daß die Tarifstrukturen, die sich ca. vier 
Jahrzehnte in der Bundesrepublik offensichtlich bewährt haben, in die Diskussion 

gerieten und partiell sogar gefährdet erscheinen" 

2. Globalisierung, Europäisierung 

Finer der stets wiederkehrenden Gründe zur Erklärung von Legitimationseinbußen 
des Flächentarifvertrages ist der Globalisierungsaspekt im Zusammenhang mit ei­
nem sich verschärfenden internationalen Standorrwettbewerb. Hierdurch ständen 

die Tarifstrukturen in der Bundesrepublik unter einem erhöhten Anpassungsdruck'9 

Ein besonderes Gewicht wird insoweit den Veränderungen der weltpolitischen Para­

meter des Jahres 1989 beigemessen. In der Tat findet Niedriglohnkonkurrenz jetzt 
VOr der Haustür der Bundesrepublik Deutschland statt 50 ; die Oder-Neiße-Flüsse 
sind zum »europäischen Rio Grande« geworden, der Länder mir starkem ökonomi­
schen Gefälle voneinander trennt. Unabhängig von der Debatte über den realen Kern 
und die ideologische Komponente des Globalisierungsphänomens in der Folge do­
minanter Tendenzen neoliberaler Wirrschaftskonzeptionenl ' besteht im Hinblick 
auf das Tarifsystem weitgehend Übereinstimmung darin, daß die Globalisierung je­
denfalls eine wichtige sozialpsychologische Konsequenz einschließt: Die strategische 

Macht der Globalisierer erwächst nicht zuletzt aus der Drohung, Produktion und 
Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern, um Gewerkschaften und Politik gleichzeitig 
in dle Knie zu zwingen. p 

In diesem Zusammenhang belegt eine Anzahl von Beispielen, daß vor allem die 
örtliche Interessenvertretung, der Betriebsrat, unter dem Druck einer Produktions­

verlagerung zu Zugeständnissen bereit ist, die sich teilweise im Rahmen tariOicher 
Vorgaben bewegen, in anderen Fällen jedoch den Tarifvertrag konterkarieren. Als 
jüngster Beleg für die erste Alternative kann die Vereinbarung zwischen Gesamtbe­
triebsrat und Unternehmensleitung bei dem Chemiemulti Bayer AG unter Mitwir­

kung der Gewerkschaft über eine Standortsicherung stehen, die einen Katalog von 
beschäftigungssichernden Maßnahmen einschließlich Investitionszusagen bis zum 
Jahre 2002 gegen ein Bündel von Leistungskürz.ungen enthält. 53 Ein Beispiel für das 

Unterlaufen tariflicher Normen ist der bereits erwähnte Fall des Heizungsherstellers 
Viessmann, der mit dem Betriebsrat wöchentlich drei Stunden unbezahlte Mehrar­
beit gegen den Verzicht aui geplante Investitionen in Tschedlicn und den dreijähri­
gen Ausschluß betriebsbedingter Kündigungen vereinbarte. 

48 Zur SOU'3 lwi sscn .~c bIdichen T .. m:r.:aur Siehe vor :Illern Fn. 2; in uU:.$'cr Zeitschrift mit tcilwclst: :tnderen 
Sch werpunkten und crgan~("nd: Muc:kcnbergt:r. Aktuelle Herausforderungen an d3.s TanI\Vcsen, Kj '995. 
5. ,6 fr. 

49 In der Analyse ahnhch bei ganz unterschicdljchen S,hlußfolgCTungc=n : ßtthmnullt·T/BtSpln~k . Vom Vor­
zeige- zum Ausl3ufmodell, in: Bispinck (Hrsg.) (Fn.l), 5. 137, 140f.; AdomclC ( FO , t4 ). S.IS(. 

jO Zutreffend Zehmes HauptgutadJlen der Monopolkommrmon (Fn. 2), Rn. 877. 
SI Aus der reichhahig(,11 Literatur nur der Hinweis :auf folgende.' neu este Seltr<lge mit diff(.'rcll7..lcrcndcn 

Ansarzm: Hmch-KT~msen. Globalisic.rung der rnduscnc: Ihre Grcn:u-n und Folgen, WSI Miu. 1997, 
S. 487H.j ß"rchl1fdt, Die Globllisierungsdtbattc: AhistOn5chcs Ringelreihen und reduktionistische Pro­
phl'l.ciungen, GMH 1997. S. 397 H.; K. G.lmn, Globalislerung ISt MYlhenbildung, GMH 1997. 
S. 2S t H.; allgelTleiner: GI.ddens, Jenseits von Links und RcclllS, 1997. S. 23 H.; das. Konscquenzl.'ll der 
Moderne. 1996, S. 84 H.; i".ur Jurisllschcll Diml.'nslon: Da/4bLer, Pladoycr rur Politik, Die Mltbcsümmung 
1997, S. ,8 fL; c/(·rs., ArbeitsbezH.'hungcn arn Ende des 2o.J:lhrhundcrt.s. ZIAS 1995, 5.1.79 H. 

p M. Sdm t!u{cr. Glob:llisicnmg, Mythos und Wirklichkt..'it1 GMH 1997. S. ISS H. 
D Scharf, .. Standort.'iicherung bei der Bayer A .. , Gewcrksch:lfdu.:he Umschau 8;1997. $. t~H. 

42 / 
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Greifbare Folgen für die Tarifstrukturen hat die Globalisierung ferner in Branchen, 
die aufgrund techoologischer Bedingungen international besonders stark vernetzt 
sind, wie die Informationstechnik, oder in denen sich im Unterschied zur allgemei­
nen Tendenz" die grenzüberschreitendc Mobilität der Arbeitnehmer als besonders 
hoch erweist, wie paradigmatisch in der Bauwirtschaft. Im Sektor der Informations­
technik steht bereits national die gewerkschaftliche Tarifarbeit auf sehr schwachen 
Füßen, u. a. konkurrieren verschiedene DGB-Gewerkschaften um diesen dynami­
schen und zugleich wenig strukturierten Bereich. Die weißen Flecken auf der 
Tariflandkarte sind gerade hier besonders groß", international wurden bislang erSt 
tarifliche Eckpunkte diskutiert. s6 ln der Ba"branche ist es nach langen Geburtswe­

hen aufgrund der Unein igkeit in den Arbeitgeberverbänden erst Anfang '997 z ur 
Allgemeinverbindlicherkliirung eines Mindestlohns gekommen, so daß das Arbeit­
nehmerentsendegesetz als Konsequenz einer europäischen Richtlinie nunmehr um­
gesetzt werden konnte. 17 Jedoch sprechen zahlreiche Hinweise dafür, daß der 
Tarifvertrag in diesem Sektor sciner Funktion, der Garantie eines arbeitsrechtlichen 
Mindeststandards s8 , nach wie vor nur sehr unzulänglich gerecht wird.!9 

3. Verlust v on Bindungsfähigkeit und Differenzierung auf Arbeitgebel"Seite 

Es ist eine Binsenweisheit, daß Voraussetzung für eine funktionierende und vitale 
Tarifautonomie zwei slarke Vertragsparteien sind."' Objektivc und subjektive Fakto­
ren haben dazu beigetragen, daß die Bindungsfähigkeit auf beiden Seiten schwächer 
geworden ist . Dabei dürften die Veränderungen bei den Arbeitgeberverbänden ein­
schneidender gewesen sein als dic Prozesse einer Schwächung und Differenzierung 
der Gewerkschaften. Einschlägige Untersuchungen bezeichnen die Arbeitgebervcr­
bände geradezu als die Achillesferse des deutschcn Modell s industrieller Beziehun­
gen.6' Die Fakten sind in jüngerer Zeit gut dokumentiert, so daß insoweit relativ 
gesicherte Aussagen möglich erscheinen'" 
Festzustellen ist zunächst eine Schwächung des Organisationsgrades, der zum Teil 
auf Austritten von Unternehmen auS dem Verband, wesentli ch aber auch auf Um­
strukturierungen (Konzentration) oder Nichtei ntritten von Firmen in den Verband 
besteht.6J Im Bereich der Metall- und Elektroindustrie ist der Organisationsgrad der 

Unternehmen in 10 Jahren (1984-1994) von 56% auf 43 %, die Zahl der dort beschäf­
tigten Arbeitnehmer demgegenüber in geringerem Umfang von 74 ,4 auf 6603% 
gesunken'" Ocr für die Geltungskraft des Tarifvertrages beruhigende Befund , daß 

bisher immer noch ca. '/, der Arbeitnehmer bei einem verbandsangehörigen Arbeit­
geber beschäftigt sind, ist allerdings zu relativieren: Vor allem in Ostdeutschland 

54 Nacb de r (LO fli eßen von der weltweit geleIs teten Arbeitskraft O1 axi m31 3% uber die Grenz.en :l.b : . Die 
Reg ierun gen verlieren an Einfluß .. , Ln: Handelsblatt H. 7.1996. 

55 Ansc.:h:lUiJch, auch perspektivisch: BlSpmck ITralll wem·Ka[ms, Gewerkschaftliche Tari(poillik im Sektor 
ln format ionstcchnik. WSI MitL 1997. S. 228 H. 

56 Bupmcki Tmutwf' In-Kalms (Fn. n ). S. 2,,,. 
57 SahllStang, Aktudles zum Mindestlohn nach dem Arbeitnebmcr-enlsendcgesetz, AiB 1997, 5.9 H. 
58 Z. B. KempenIZtl_cherl , TVG § 4 Rn. 164i Daltbler. Tarifvcrtragsn:..:h t. Rn. 181. 

59 Vgl. die Angaben .. Niedrig ... Mindestlohne we rden fur allgcmcinverbtndlich erklan«, Handelsblatt 

22·7· 1997· 
60 Vgl. jCt:l,l Grundsuzprogramtn des Deutschen Gewerkschaftsbundes vom November 1996, Die Zukunft 

gesta!tC'n. Hrsg. DCS, 1997, Pkt.4 , S. I }. 

61 Schroeder, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbande, GMH t996, 5.601 H. 
62 SchroederlRuppert. Austritte aus Arbeitgeberverbanden, WSI Min. 1996, S.JI6H. 
6J Selm,der (Fn.6 , ), 5. 607. 
64 Nach ScI"o,d,dR"ppcrl (Fn. 6,), S. J ' 7 f. 
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gehören in weit stärkerem Umfang als in den alten Bundesländern kleinere Betriebe 
nicht dem Arbeitgeberverband an6s , weil sie sich hiervon Wettbewerbs vorteile ver­
sprechen. Ferner gibt es Bereiche, etwa die Verlage (Medien), in denen die Tarifflucht 

oder Tarifabstinenz erheblich größer zu sein scheint", so daß hier jedenfalls in eini­
gen Regionen für die Gewerkschaft fast schon die Suche nach dem verlorengegange­
nen Tarifpartner begonnen hat. 
Zudem spricht eine Anzahl von Indikatoren dafür, daß die Widerspruche zwischen 
den Interessen der Großunternehmen einerseits und mittelständischen Betrieben an­
dererseits stärker artikuliert werden als früher, was eine gemeinsame Verbandspolitik 
in TariHragen erschwert. So ist die Austrittshäufigkeit bei den mittelgroßen Betrie­
ben (zwischen 100 und 499 Beschäftigte) am größten 67 Soweit der Austritt mit der 
Unzufriedenheit über die Inhalte der Tarifpolitik begründet wird ('/. aller Betriebe), 
scheinen Arbeitszeitregelungen eine besondere Rolle gespielt zu haben. Gi Verstärkt 
und zugleich schwerer kalkulierbar werden die verbandsimernen Konflikte dadurch, 
daß es auf Arbeitgeberseite nicht nur Unternehmer, sondern auch führende Ver­

bandsvertreter gibt, deren Äußerungen den Schluß nahelegen, daß sie - inspiriert 
vom anglo-amerikanischen Modell eines ungezügelten NeoIiberalismus - die »Fes­

seln des Flächentarifvertrages« ganz abschütteln möchten, um im Sinne einer free­
rider-Mentalit.ät die Aushandlung der Arbeitsbedingungen den Parteien des Arbeits­
vertrages zu überlassen.6, Die Tätigkeit der Arbeitgeberverbände würde sich dann 
auf beratende (Service-)Funkt.ionen beschränken, die Zahl einer Mitgliedschaft ohne 
Tarifbindung (OT-Mitgliedschaft) als Vorstufe hierzu (?) scheint zuzunehmen l o 

Zusammenfassend läßt sich festhalten: Die Situation auf Arbeitgeberverbandsseite 
ist unübersichtlicher geworden. Cum grano salis ist eine Schwächung der Verbands­
strukturen zu verzeichnen. Regionale Besonderheiten und eine unterschiedliche 
Kultur des VerhandeIns" können die Probleme der Geltungskraft des Tarifvertrages 
noch verstärken, andererseits aber auch relativieren." 

4. Verlust der Bindungsfähigkeit und Differenzierung auf 
Arbeitnehmerseite 

Auch die andere Tarifvertragspartei, die Gewerkschaft, sieht sich seit langem mit 

einer Anzahl ungelöster Probleme konfrontiert , die ihre Gestaltungsmacht nicht nur 
auf dem Feld der Tarifpolitik nachhaltig schwächt. Hierzu gehört an erster Stelle die 
nach wie vor dramatisch hohe Arbeitslosigkeit und der ungebremste Abbau von 
Arbeitsplätzen in nahezu allen Sektoren der Industrie und - wenn auch in geringe­
rem Umfang - ebenso im Dienstleistungsbereichll 

65 Zahlenangaben chd., S. Jl.1. 

66 Hcmchr, Tarifflucht in juriStischen Formen, ArbuR 1996, S. 3)1 H. 
67 Allsgeprlgt vor allem in mittelständisch strukturierte]) .Branchen \V]f dcm Maschmenbau: Scbroe­

der/ RHppcrt (rn. 62), S. )20. 

68 Ebd., S. )19 L, 324 f.; daß Tarifvertrage weit flexibler sind .. 11 5 oft h~h.luptel \vird, und \'orh:mdene Spld­
raume nicht 3usgeschopfl w('rden, ist empirisch oft d:'lrgelc~t, neuestens 'Z . B. Pfarr, Wege.; :'IUS der Kri<;e­
Beitrag der Verbände, ZTR 1997, S. 1 H. 

69 Angabm ~[att aller bel Schroedel' (Fn. 61), S. 6r I. 
70 Rechtliche Argumente- gegen die Zul:issigkeit derartiger KOI1 !:i trukttcmen KemperIlZachert., TVG, § 2, 

Rn. 90 m. Nachw. 
71 Zum bnge unl~r$ch:'ltzren Bereich des Handwcrk5: Oppolzcr/Zarhcrl , Arbt:ilszC'il und Tarifvcnragc im 

Handwerk, demnachst WSI Mitt. 121T997. 
72 Leuleres wird 'L. B. im Zusammenhang mit der jungs icil T:'Irifvereinbarung einc~ .... I.ohnkorridors« be­

tOnt: Bodt·, , .. Die Chemie hat bl.'~limmt' , In: HandchblaC't 6· 7· ]997. 
73 Hic-r:luf \"'eist 7.ll Recht 31:> allgemeine ·1(.'lId,,'nz hin: R4'km, Das Ende der Arbeit, 1996, S. r08 fL, 204 ff., 
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Dies erklärt allerdings nur zum Teil die Organisationsverluste, welche die Gcwerk­

schaften ebenso wie ihr Tarifkontrahent zu verzeichnen haben, vOn 1991-1995 ca. 
2,4 Millionen Mitgl.ieder (DGB-Gewerkschaften). Problematischer erscheint in die­
sem Zusammenhang, daß sich die gcwerkschaftlichen Mitgliederstrukturen von 
derjenigen der E rwerbstätigen zunehmend unterscheiden. Der Typ des "männlichen 
Facharbeiters« prägt vielfach noch die gewerkschaftliche Politik und ihre Gremien . 
Vor allem Angestellte und Jugendliche fassen in den Gewerkschaften nur schwer 
Fuß. Der Anteil der Frauen in den Gcwerkschaften hat zwar vor allem nach der 
deutsch-deutscben Vereinigung ~ugenommen, stagniert jedoch seitdem bei etwa 
30% .74 

Damit ist ein weiterer Aspekt bereits angedeutet, der unter den Begriffen Individua­
lisierung und Differenzierung der Lebensstile und Wertorientierungen diskutiert 
wird." Die Entwicklungen, die hiermit beschrieben werden sollen, finden u. a. darin 

ihren Ausdruck, daß ein zunehmend größerer Teil der Beschäftigten stärker durch 
neue Werthaltungen geprägt wird, die als Selbstentfaltungs- und Autonomiewerte im 

Unterschied zu Pflicht- und Akzeptanzwerten bezeichnet werden können'" Bezieht 
man die Aussage derarriger Megatrends in allen ihren Ambivalenzen" auf das Tbema 
"Tarifvertrag«, so betreffen die Konsequenzen nicht primär die im Vordergrund der 
Debatte stehenden Tarifsrrukturen, sondern vorrangig die Inhalte der Tarifpolitik. 
Trifft es zu, daß Beschäf6gte mit neuen Werthaltungen, zu denen in besonderem 
Maße qualifizierte Leistungsträger, Jugendliche und Frauen gehören, in den Ge­
werkschaften unterrepräsentiert sind. so werden sich die Interessen dieser Gruppen 
auch in der Tarifpraxis nur unzulänglich wiederfinden. Allerdings sind Tarifergeb­
nisse das Resultat des Zusammenspiels verschiedener komplexer objektiver lind 
subjektiver Faktoren 78 , so daß jede monokausale Erklärung der Defi~ite und we~len 
Felder der Tarifpolitik zu kurz greifen muß. Dem widerspricht nicht, daß es Bedürf­
nisse und Interessen VOn Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gab und gibt, die 

auch von den Gewerkschaften nicht oder sehr spät erkannt wurden'?, was Ausgren­
zungen für die Tarifpraxis der Vergangenheit zur Folge hatte und Herausforderun­
gen für die Attraktivität der Tarifpolitik der Zukunft stellt.'" Hierzu gehört u. a. 
trotz bemerkenswerter Fortschritte nach wie vor der Bereich der Teilzeitarbeit und 
die schwierige Aufgabe, die Brücken zwischen Erwerbsarbeit und Nichterwerbsar­

beit stärker tariflich zu gestalten" 

und lei tet hieraus seine Forderung nach we iteren (subvemionienen) ArbeitszcllvcrkurLungcn ab. 
S. '71 ri. 

74 Vgl. LohT/em, in: Gcwcrks~ h3h('n heute 1995. HTSg. KIHner, 5. 87_ 
75 Grundlt:gend: Beck, Klsikogesellsehoth , 1986. beso nders S. 115 ff.; die Gcfahrdung~bg(:n und N otwen­

digkeltcn ClnC-5 soz ialen ZUSlmmenll;l,hs jt lZl u arker betonend : Guldem, Jenseits von Links und Rtcht.s: 
'997.7 .. B. S.14J rr. 

76 Opf'(Jlur, Wtnewandel und Ar~itsweh, GMH 1994. S. 349 ff.: elen, \'(Ien ew~ndd der ArbcltSrnor:.1 und 
neu e Managcmentstrategwn 1Il: Slrut)'mbIKlages. KJ.pllJlism lJ s ~m EnJe Je 2o. Jahrhunderts. '997. 
S.99 rr. 

77 Oppo"" (rn. 76). GMH '99·" S. J5). 
78 Zu dem Versuch, unter Bcruck!>ichligung rclcVJ.nrer Aspekte Durchset7.ull gs.nr.1tcglcn Z\lr tarif!.".hen 

G~st3lrung Jes Normabrbl'itsverhahms5C' 7.U tnt wlckdn: ZacheT{, DIe Sicherung und Gesultung des 
Normalarbei15verhaJtnlsscs durch Tarih'crtras . 1988, S. 139 ff. 

79 Vgl. Summ, Wiederentdeckung des Individuums und :lrbeilsrcehtliche N ormen, Sim.Jlcimer CahH!rs 
111991, s. 7 f(.; Habe rm:u, F~ktilit~t und Geltung. 1992, S. 498; hierl.lJ Zachen, l~lri bU{onomie z wi ­
sche-u Wlrtsclu(t:diberJl ismus und Wlcdl'rclHdcckung c.l c~ Individuums, WS[ Mut. 199). s. 4R I, 487. 

80 Kycudel', Rechdichc Aspekte einer T:mfpolitlk im mbruch, m: ß/unkt:/Scbnlldt (Hrsg.), T:lflfpoJitik Im 

Umbrucn) S. )7, 52. 
81 Zu An~.ltzcn der T::mfpra.xls und Überlegungen tbrt.·( WeiterentWicklung neuestens; KcmpenlZachl!.Tt, 

TVG S I , Rn. 184 ff. (Bdnstu ng); Rn . 190 ff. (Tcilzcit:lrbcu); Rn.206H. (Neue Selbstandigkclt); 
Rn . 208 ff. (rclc-h(' im :l.rb~·i[); Rn. :i 14 ff. (Fraucnfordcrung)j Rn. 1 18 ff. (Vt'reillb:ukt-it VOll Fallliltl' und 
Beruf); Rn. 2S 5 f. (Arbl~Jtsb(:"dUlgungen ); Rn.l58 (ßelrtebli , h(:r Umweltschu(z.). 
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5. Differenzierungen auf Branchen- und Betriebsebene 

Nur kurz sei abschließend auf das Problem hingewiesen, daß der Flächentarifvertrag 
weder den veränderten Branchen- noch den veränderten Arbeitsstrukturen der Be­

triebe ausreichend Rechnung trägt. Ausgründungen, veränderte Produktions­

schwerpunkte, der Übergang vom industriellen zum DienstleistungssektOr (Tertiari­

sierung) sowie das Entstehen neuer Branchen (u. a. Informatik) haben dazu geführt, 
daß die Branchenstrukturen diffuser geworden sind und die Zuordnung der Unter­

nehmen unter die traditionellen Tarifverträge oft nicht mehr paßt. s, Im Hinblick auf 

die Arbeitsstrukturen spiegeln die Flächentarifverträge weitgehend noch das Bild der 
tayloristisch organisierten Betriebsorganisation wider." Die Tatsache, daß gerade 

neuere Untersuchungen vor vorschnellen Verallgemeinerungen eines Abschieds vom 

Taylorismus warnen!", auf Gewinner- und Verlierergruppen hinweisen und zugleich 

betOnen, die neuen Produktionsstrukturen würden auch im Hinblick auf erstere 
(Typ .. Systemregulierer«) Machtasymmetrien in den Betrieben keineswegs beseiti­

gen SS , macht die Aufgabe für die Tari.fpolitik nicht einfacher, vorhandene Ansätze 
etwa im Bereich der Entgeltpolitik'6 oder neuer Arbeitsorganisationen wie Grup­

penarbeit87 weiterzuentwickeln. Die Ungleichzeitigkeit und Widersprüchliehkeit 

von ökonomischer und sozialer Restrukturierung auf der betrieblichen Mikroebene 
und zusätzlich die Grenzverschiebungen sowie Differenzierungen der Branchen ver­

langen von den Tarifparteien einen schwierigen Spagat zwischen Bestandssicherung 

und moderner Reprofessionalisierungspolitik. 

IV. Ein Blick über die Grenzen 

Was schließlich den Blick über die Grenzen und die europäische Ebene betrifft, so ist 
zum einen der nicht selten anzutreffenden Auffassung entgegenzutreten, der l'Iä­
chentarifvertrag sei ein deutscher Sonderfall. ftS Er unterscheidet sich zwar vom 
anglo-amerikanischen System einer Tarifpolitik, die stark firmen bezogen ist, jedoch 

bei allen BesonderheitenS9 nicht grundsätzlich von den Tarifstrukturen anderer Län­
der der europäischen Union .'" Zum anderen greift es zu kurz, in der Dezentralisie-

82. ElIg lllhIPrombtr.~er/TrmLU!k. Neue Branchen und neue UnterndlnlCnSslruktu rCfl, in: Bispinck (Hrsg. ), 
(Fn. 2.), S. 17j (f.; u. a. ruhrt dies :t. U vcnnc!t rtcn Au se inandersetzungen ZWischen DGB~Gcwerksch ilIten 
um dic Tarif-zustandigkeit: BAG 12. . 12 . 1995 . DB 1997. S. 682; SAG 25.9· J996, NZA 1997. S. 61 J; BAG 
12..11. 1996, N ZA 19.9 7. 6°9. 

83 LtmglUlIrerlmm mglJoftn , T:mfrcform 2000 - IG MCla.ll- Vorschlage fur dIe Induslrie.trbclt der Zukunft, 

RdA ' 99 ', S. 179 rr. 
84 Schur11annIBaed)ge-KlIIskyIKuh/mmm/KI07..1Nt!ltnwnn, Der Wandel der ProdukllOtlSarbcit i.m Zugriff 

neuer Produkr.ionskomooepte. Sozi3.le Welt, Sonderhand ~. [994, In Dlffer"n7.i{"nm~ des Ans.nze.s VOn 

Kt'mJSc/Jllmllnn, Das ~nde der Arbeitsteilung? 1984 und Ba.ethgeIObabeck, Zukunft der Anges te llten, 
'986. 

85 SdJ:4manll 11. i100 (Fn. 84), S. )8 . 
86 Kemp",, / Z.,cherl, TVG § ,. Rn . 9S Ir. 
87 Kemperll'L .. i1chert, TVG § I, Rn. 2~9 ((. 
88 Z .. B .. in einern Lnform.ltlvcn Beltr:.g: S, rccck , Anmerkungen zum Flachcm:mfverlrag und seiner Kras<', 

G MH '996, S. 86. 
8~ Zur Wechsclbe7.iehung von Tanfvcrtrtlg und lJnfhcher Mitbestimmung und den damit verbundenen 

FIt:x.ibilHJtspolcmiJlm : Mllllcr~Jcms,h , L{'mprozesse mit konlraren Ausgaogtonoo GMH 1995. S .. 317 ff.; 
Ll.'mlnJky, Mitbest illlmen - Wie wir in Zukunft :lrbenen oo . . , Ergebnisse eilJes Projekts der Hans-Bockl(.·r oo 
Stiftung (Kurzbssung) 1996, S. 64 Hoo ; Zac/J(.>rt, BClritbs\"trcinbarun& n u t Tanh·crtrag.?, ArbuR 1997. 
Soo J 1; deTS., SC"hwlcriger Drahtsclblc.t. Die Mubestimmllng '997. S. 13 ff. 

90 Neuestens Zach~r[. T:tnhy reme In Europa. in : ). Tarifpolitisches Forum IG Meull (Hrsgoo ). Bt:ZJrk 
Frankfurt. 611997, 5 .. 13 H .. ; Tra:dl:r, Der Flachent.llifvcrtr;tg in der OECD, Industrielle Beziehungen 
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rung von Kollektivstrukturen eine europäische oder sogar universelle Tendenz zu 
sehen.9 ' Neben deutlichen Entwicklungen dieser Art ist in verschiedenen Ländern 
gerade umgekehrt eine Versl,;rkung des Einflusses der nationalen Ebene, oft umer 
Mitwirkung des Staates (Tripartismus) festzustellen. Dies gilt beispielsweise in Ita­
lien für den branchenübergreifenden Tarifvertrag vom Juli 199.1 über die Arbeitsko­
sten und die Struktur der Tarifverhandlungen9 ' und für Spanien in bezug auf ein 
ebenfalls umfassendes branchenübergreifendes Abkommen vom April '997, das u. a. 
auch die Tarifstrukturen neu, vor allem übersichtlicher, gestalten will9J ; in Frank­
reich zeigt sich die Widersprüchlichkeit der Entwicklung darin, daß tarifliche 
Dezentralisierungstendenzen durch ein branchenübergreifendes Abkommen vom 

Oktober '995 eingeleitet wurden." 
Im Hinblick auf supranationale europäische Tarifverträge selbst sei lediglich ange­
merkt, daß im Unterschied zum Plädoyer für eine stärkere Dezentralisierung im 
Rahmen der Debatten um den Flächentarifvertrag die Dynamik der europäischen 
Integration, vor allem die beschlossene europäische Währungsunion, die sozialen 
Akteure zwingen wird, gerade umgekehrt verstärkt in räumlich größeren, länder­
übergreifenden Dimensionen zu denken und zu handeln, soll Tarifpolitik nicht auf 
längere Sicht an Autorität verlieren oder sogar leerlaufen. Die Praxis ist demgegen­
über über erste Ansätze nicht hinausgekommen?' 

V Risiken und Chancen einer Modernisierung des Tarifvertrages 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die »Modernisierung der Tarifautonomie. 

nicht als Frage auf der Tagesordnung steht, daß »die Reform des Flächentarifvertra­
ges« vielmehr längst eingeleitet ist und sich die Tarifstrukturen mitten in einem 
komplexen Prozeß von Veränderungen befinden96 Das Ergebnis dieser Innovations­
prozesse wird nicht zuletzt davon abhängen, ob ein Komprorniß zwischen den 

Tarifparteien gefunden werden kann9' - wofür es bereits viele Beispiele gibt -, oder 
ob die Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaften ausreicht, durch kollektive Ak­
tionen die angestrebten Ziele ggf. gegen den Willen der Arbeitgeberseite zu realisie­
ren. Daß die Kräfte bei den Arbeitgebern und in der Politik Oberhand gewinnen, die 

2111997, S. 101 ff.; -vun Potobsky. NegociaclCSn colecriva par SCClOr or par cmprCS:l: un falso dilcma, 
Trabjao y SecuriJad SocLal 7/1997 (Argentimen), demnachsr. 

9' ZUlreffend Trrl.der (Fn·90), S.119H. 
9Z Zoppoh, Rerribuzione, Polnichc dei rcddili C lecniche fI!g,) \ativc. Giorn.ll t: eli diritto dei l<lvora e cli 

relazioni industnali, 1996, S.). 
93 Acul!rdo Tntcrconf('deral sohre NcgociJci6n CoJectiva. ih 997, Hrsg. CEOE (Arbcitgebcrvt:rband); 

MontcsinoslRulz l Pcset, Hrsg., La reforma bboral de 1997. '997,5.205 ff. 
94 Mann, L'aniculallon des niveaux de ncgoclatlon dans j'acord IOterprofe~sionnei sur la polttique comrac­

luellc du J I. O erobre 1995. Droil Socia11 /1996. 5.1 H.; dIC!dbc, Lc Con se il CO nliututionnei elle drolr:i Ja 
negoci J.tion collcctlvc, Droll Soci.ll 1997. S. 15 ff. ; weitere Beispiele 2Mbal (Fn. 90). 

95 Starker rechtlich neuestens: B,rk, VereinbJrtlngcn der SozlJlparrner im RJhmen des Sozialen Di.dogs und 
ihre Durchfuhrung, EuZW 1997. 5.45); sr;irker auch perspektivlscb: Kernpen, Subsidtarital. curop3.i· 
sehes Gemeinscbafrsrecht und Tari.fautonomie, KritV 1994, S. 13 ff.; Kart.hau>, SubsidiJmat: Rechts­
grund.lage europ:lischer Tarifvertrage, ArbuR 1997, S.lll H.; Zachen, Europaische Tarifvertr:-tMe - von 
korporJlistischer zu autonomer Normsetzung?, FS für Gtinrer Schaub, Hrsg. AnscheiJ/Fried­
rich /Schl:lchlcr, dcmn:lchst. 

96 Auf Tarifi.nhalte wird hier nicht naher eingeg,mgcn, hlerz.u Hinweise Fn. 81,86 und 87i nellCHC konz.ep­
tionellc Überlegungen "l.. B. R,c5ler, Reform di!S FlachcmJrifvenrags, J. Tarifpolitlschc.~ I:orum IG 
MetJII, Hr.~ g . Bezirk Frankfun~ M 1997. S. 9 H. 

97 Zu den gcgcnwarugen AmbiYJ.lcnzen anschaulich: Dutenc", Mitbc:Hjmmung im Umbruch, ArbuR 1997, 
S. I, 7f.; zu mogllchen feldern von Koopt:ratlon: Slreeck, Anmcrkungt'/J zum Flachcmarif\"cnr.1g und 
seiner Kri se., G MH 1996, S. 86, 95 H. 
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anstreben, den Flächentarifvertrag zu liquidieren, erscheint nach aktuellem Stand 

eher zweifelhaft, aber nicht völlig ausgeschlossen. Umgekehrt könnten sich aus den 
eingeleiteten und durchgeführten Reformen Probleme für die gegenwärtigen Tarif­
strukturen in ihrer cum grano salis produktiven Dialektik zwischen Flächentarifver­

trag und betrieblicher Umsetzung ergeben, wenn der Tarifvertrag durch Öffnungen 
soviel an Kompetenzen an die untere Ebene abgibt, daß er zu einer Hülse ohne 
substantiellen Inhalt degeneriert. Dann wäre die Tarifautonomie nicht durch externe 

Einflüsse, sondern von innen zerstört. 
Wie sich Tariföffnungen auswirken", hängt von zahlreichen Faktoren ab. Zu ihnen 

gehören die Inhalte, für die geöffnet wird; so sollten schon zwingende Gründe dafür 
sprechen, wenn die Tarifpaneien Kembereiche des Arbeitsverhältnisses wie Lohn­
höhe und Arbeitszeitdauer materiell aus der Hand geben." Wesentlich erscheint 

ferner die Fixierung eines Mindeststandards oder von definierten Wahlmöglichkeiten 
(Bausteinen) im Tarifvertrag selbst, die eine angemessene Balance von Leistung und 
Gegenleistung erkennen lassen. Schließlich ist von ganz entscheidender Bedeutung, 

ob die Öffnung für die Betriebsparteien erfolgt, oder ob die Autorität des Tarifver­
trages dadurch verstärkt wird, daß sich die Tarifparteien z. B. ihre Zustimmung zu 
betrieblichen Vereinbarungen vorbehalten. '0> 

Selbst wenn die larifpolilischen Spielräume ebenso wie die Kompetenz der Tarifpar­

teien zur inhaltlichen Gestaltung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen im 
Hinblick auf die Ausgestaltung derartiger Verfahrensregelungen (TariföHnungen) 
weit gehen, ist ihre rechtliche Zulässigkeit nicht unbeschränkt anzunehmen, sondern 
vor allem unter zwei Gesichtspunkten zu prüfen: Zum einen muß der Tarifvertrag 

eine aus sich selbst wirkende Norm enthalten, zum anderen hinreichend transpa­
rente Vorgaben für das Tätigwerden der Betriebs-(Arbeitsvertrags-)parteien machen, 
die sicherstellen, daß sich deren Ergebnis in vorhersehbarer Weise a.ls Anwendung 
der Tarifnorm erweist.'o, Der Tarifvertrag selbst muß also inhaltliche Mindestgrund­

sätze im Sinne eines SelbstentscheidungserJordemisses sowie Rahmen- bzw. Struk­
turvorgaben im Sinne eines Programmvorgabeerfordernisses festlegen. Zum einen 

folgt dies aus der WesensgehaJtsgarantie des Art. 19 Abs. 2 GG. Die Delegation der 
Nomlsetzungskompetenz durch die Tarifparteien darf nicht so weit gehen, daß der 
Wesensgehalt der Tarifautonomie (Art. 9 Abs. 3 GG) in Frage gestellt wird'o,; zum 

anderen spricht hierfür ein Transparenzgebot: Unter Heranziehung des Rechtsge­
dankens von Art. 80 Abs. I Satz 2 GG wird man verlangen müssen, daß die entspre­
chende Tarifnorm Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Rechtsetzungsermächti­
gung bestimmt. '0) Dies ist kein Plädoyer für eine uneingeschränkte richterliche 

Überprüfung tariHicher Regelungen, vielmehr der Versuch, die äußeren juristischen 
Grenzen zu defin.ieren, die eine tarifliche Kompetenzaufgabe zu beachten hat. An­
dere »systemkonforme Möglichkeiten« einer stärkeren Dezentralisierung, die sich 
durch betriebsbezogene (firmenbezogene) Verbandstarifverträge oder betriebliche 

98 Grunds:itzlich Seltel, Öffnungsklauseln in Tarifvertragen. 1994. 
99 Zu Ambivalenzen neuer betrieblicher Arbeitszcitmodelle: LmdeckelLeJmdor[[. Aktuelle Tendenzen 

nexibler Arbeilszcitorganis.llion. WSl Miu. 1997. S. 471. 479. 
100 Zu weiteren Beispielen und weiteren V;lr1anten: ßJJpl1lck, Deregulierung, Diffcrt:m.ierung und Dezen­

tralisierung des Flächentarifveruagcs. WS! Mitt. 1997, $. 15 I H.; (erncr Rosdu cher, Beschafligungsoricn­
lien<' Tarifpolilik. WSI Mit!. '997. S. 4j9 rL 

101 Klttnf!r (Fo. )2). mit Kasuislik. 
102 Kempenl ZacheTt. TVG Grundlagen, Rn.266; ahnlich auch Gamil/scheg, Kollektives ArbeirsreclH, 

s. '9J f. 
103 Zachert (Fn. 23) und KempenlZachert (bi 31); vom BUfidesarbcUS8erlchr im Urteil zum ~og. >iLeber­

Kompromiß. implizil ;lncrkannt: BAG 18. R. 1987. AP Nr. 23 :w § 77 BetrVG 1971 m. Anm. 11. Hoy­
flmgen-HHIme. 
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Ergän7.ungstarifverträge realisieren ließen, scheinen in der Praxis noch wenig ausge­
tes tet. 104 

Wie immer die neue Mischung zwischen zentralen und dezentralen kollektiven Re­
gelungen aussehen wird'o" Tarifpolitik wird (noch) betriebsnäher werden . Damit 
stellt sich die Frage einer veränderten gewerkschaftlichen Betriebspolitik. Dazu ge­
hört etwa die Bildung und auch Qualifizierung betrieblicher Tarifkommissionen. Es 
mag als »List der Geschichte. erscheinen, daß sich das Konzept einer . betriebsnahen 
Tarifpolitik« '06, das in den 70er Jahren mit guten Gründen abgelehnt wurde, in mo­

difizierter Form und unter veränderten, schwierigeren Beding ungen künftig mögli­
cherweise neu stellt. 

Ralf Kleinjans 

Straffälligkeit türkischer 
Staatsangehöriger in Deutschland 

Rechtsfolgen in Deutschland und in der Türkei 

Straffällig gewordenen türkischen StaalSangehörigen kann bei Rückkehr in 
die Türkei aus vielen Gründen eine (erneute) strafrechtliche Verfolgung 
drohen. 
Der deutsche Jurist ist mit den Folgen dieser Situation im Ausländerrecht, 
Asy lrecht und als Strafrechtler konfrontiert. 
Die türkischen Gesetze und noch mehr die Rechtspraxis sind weitgehend 
unbekannt, schon weil sie teilweise nur schwer zugänglich sind. 
Bisher fehlt ein Werk, das den Zugang erleichtert. 
In der vorliegenden Arbeit findet man erstmals einen unverzichtbaren 
Überblick über Regelung und Handhabung des türkischen internationalen 
Strafrechts und ihre Auswirkungen auf die deutsche Rechtspraxis. 

1997,208 S., brosch, 79,- DM, 577,- öS, 72,- sFr, ISBN 3-7890-4929-8 
(Nomos Universitätsschriften - Recht, Bd. 262) 

o NOMOS Verlagsgesellschaft 
76520 Baden-Baden 

104 Zu rechlüchen Sp,eldumen Dnubler, T.mfvcrtragsrechl, Rn. 611 L; Gnmdlscheg, Kollektives Arbtiu· 
recht, S, j04; KempertlZrrchert, TVG § 't. Rn. 23 I ff. 

IOj GrundJegend z.um Thema Individuum und Kollek tiV neUC$H'n.s : Oppoher, hHhvidu!llit;ll und Solid.wt!lt 
- Konkurrenz oder Komplcmcnt.un!lt , Forum des WSl und dcr Hans-Boddcr-SliJtung, Arb(:its· und 
Sozialredu in der Vcrandcrung 9.! LO.9. [997, K<lS"sd. Vonr:tS'im:1nllskript , demn:"chsl In AuR. 

106 Hierzu Dalfbler, Tanfrecht Rn. 60S fL; Gamdlrcb~g. Kollektives Arbensrec.lH, S. JOO5 H.; Kcmpen/Za­
rherl , TVG § 4. Rn.lz8 f. m. Nachw. 
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